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Antrag 

Fraktion der CDU Hannover, den 12.06.2008 
Fraktion der FDP 

Health Check der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union 

Der Landtag wolle beschließen: 
Entschließung 

Die Europäische Kommission hat am 20. Mai 2008 ihre konkreten Vorschläge zum so genannten 
„Health Check“ der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP) vorgelegt. Nach Auf-
fassung des Niedersächsischen Landtages ist dieser Health Check lediglich eine Bestandsaufnah-
me und darf keine neue Reform der GAP sein.  

Die niedersächsischen Landwirte brauchen Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Eine grundsätz-
liche Beibehaltung der GAP bis 2013 ist deshalb unerlässlich. Gleichzeitig sollten aber im Rahmen 
des Health Checks Defizite in der Umsetzung und bürokratische Hürden der GAP ausgeräumt wer-
den und die Vorschriften auf ihre Praktikabilität untersucht werden. 

Der Landtag stellt fest, dass die Vorschläge der Kommission einige positive Ansätze aufzeigen. 
Vielfach gehen die Vorschläge aber über eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung und damit 
über das Ziel eines Gesundheitschecks hinaus.  

Deshalb bittet der Niedersächsische Landtag die Landesregierung, die Bundesregierung aufzufor-
dern, sich bei der EU für folgende Änderungen im Rahmen des Health Check einzusetzen: 

1. Vereinfachung der Cross-Compliance-Regelungen (CC), indem  

– eine Streichung von Regelungen erfolgt, die keinen unmittelbaren Bezug zur Landwirt-
schaft haben, 

– Sanktionsmaßnahmen neu geregelt werden durch eine Nachbesserung bei Verstößen 
gegen Cross-Compliance-Vorschriften und Einführung praxisgerechter Bagatellgrenzen 
und  

– keine neuen Standards und Rechtsbereiche aufgenommen werden. 

2. Vollständige Entkopplung der Direktzahlungen bei allen Sektoren in allen EU-Mitglied- 
staaten, wobei die frei werdenden Mittel den Mitgliedstaaten zuzuweisen sind. 

3. Keine weitere Erhöhung der obligatorischen Modulation. 

4. Keine größenabhängigen Modulationskürzungen für Direktzahlungen. 

5. Vollständige Aufhebung der obligatorischen Flächenstilllegung. 

6. Abschaffung der Energiepflanzenprämie. 

Darüber hinaus bedarf es seitens der EU im Hinblick auf die Bedeutung der Milcherzeugung in 
Deutschland, insbesondere in Niedersachsen, und den auf EU-Ebene beschlossenen Milchquoten-
ausstieg flankierender Maßnahmen. Hierzu möge sich die Bundesregierung dafür einsetzen, dass 
die EU  

– im Rahmen des Health Check ein Gesamtkonzept mit entsprechenden Begleitmaßnahmen 
zum Milchquotenausstieg entwickelt und nachliefert, 
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– einen Milchfonds einrichtet, der sich aus frei werdenden EU-Mitteln für Marktordnungsausga-
ben bzw. den bisher nicht ausgeschöpften Mitteln der GAP im Rahmen der Ausgabenober-
grenze speist, 

– Milchquotenerhöhungen nur im Rahmen eines Gesamtkonzeptes und in Abhängigkeit von der 
weiteren Marktentwicklung verabschiedet. 

Begründung 

Die Europäische Agrarpolitik hat sich bewährt. Aus diesem Grund muss sie in ihrer bisherigen Aus-
richtung fortgeführt werden. Nicht nur für die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln, zunehmend auch für die Erzeugung von Energie aus Biomasse und agrarischen Roh-
stoffen hat die Land- und Ernährungswirtschaft eine herausragende Bedeutung. Auch für die Er-
nährung der rapide wachsenden Weltbevölkerung leistet sie einen Beitrag. 

Darüber hinaus profitieren die Menschen von einer intakten und wertvollen Kulturlandschaft, die in 
ihrer Form nur mit einer unternehmerisch tätigen bäuerlichen Landwirtschaft  erhalten bleibt.  

Aus diesen Gründen muss die GAP auch zukünftig angemessen finanziert werden und den aktuel-
len Entwicklungen auf den Agrarmärkten angepasst sein. 

 

 
Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 

David McAllister Dr. Philipp Rösler 
Fraktionsvorsitzender Fraktionsvorsitzender 
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